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in der Anlage übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der 162. Sitzung des AK Steuerschätzungen

(Mai-Steuerschätzung) zu Ihrer Information.

Die Mai-Steuerschätzung weist gegenüber der November-Steuerschätzung an verschiedenen Be- 

reichen deutliche Änderungen auf, die im Ergebnis zunächst zu deutlichen Verbesserungen der 

nominalen Einnahmeerwartungen führen. Allerdings ist zu beachten, dass die vorliegende Steuer- 

schätzung nicht die Steuersenkungen enthält, die seitens der Bundesregierung u.a. aufgrund der 

gestiegenen Energiepreise geplant sind. Bei der Kommunikation nach außen wird ergänzend 

empfohlen, auf die Inflationsproblematik hinzuweisen: Der Zuwachs der Steuereinnahmen der
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Kurzübe rblick: Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung

vom November letzten Jahres deutlich höhere Steuereinnahmen. Bei der Umsetzung der 

Steuerschätzung in die kommunale Haushaltsplanung ist u.a. zu beachten, dass die vorlie- 

gende Steuerschätzung nicht die Steuersenkungen enthält, die seitens der Bundesregierung 

u.a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise geplant sind. Bei der Kommunikation nach außen 

wird ergänzend empfohlen, auf die Inflationsproblematik hinzuweisen: Der Zuwachs der Steu- 

ereinnahmen der Städte und Gemeinden wird aufgrund der Preissteigerungen entwertet. Des 

Weiteren ist hervorzuheben, dass die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die 

Basis der Steuerschätzung ist, keinen Lieferstopp von russischem Erdgas unterstellt.
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Städte und Gemeinden wird aufgrund der Preissteigerungen entwertet. Des Weiteren ist hervor- 

zuheben, dass die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Basis der Steuerschät- 

zung ist, keinen Lieferstopp von russischem Erdgas unterstellt.

Die der Steuerschätzung zugrunde gelegte gesamtwirtschaftliche Entwicklung beschreibt im Prin-

zip ein plausibles Szenario. Allerdings sind Chancen und Risiken ungleich verteilt: Es bestehen
viele Risiken einer schlechteren Entwicklung als unterstellt und nur sehr wenig Chancen auf eine

bessere Entwicklung als unterstellt. Mit Blick auf die unterstellte gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung kann die Steuerschätzung selbst – trotz der deutlichen Aufkommenssteigerungen –als vor-

sichtig bis ausgewogen bezeichnet werden.

Das Rundschreiben ist wie folgt aufgebaut:

• Prognose  de r ge samtw irtschaftliche n Entw icklung

• Allge me ine  Anme rkunge n zu Me thode n de r aktue lle n Ste ue rschätzung

• Be schlosse ne  und be rücksichtigte  Ste ue rre chtsände runge n

• Nicht be schlosse ne , nicht be rücksichtigte , abe r zu e rw arte nde  Ste ue rre chtsände runge n

• Erläute runge n zur Entw icklung e inze lne r Ste ue rarte n (inkl. Hinw e ise n zur stadtindividu-

e lle n Planung)

• Ve rgle ich mit frühe re n Ste ue rschätzunge n

• We ite re  Hinw e ise

Prognose  de r ge samtw irtschaftliche n Entw icklung

Die Steuerschätzung basiert auf einer Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung, die seitens der 

Bundesregierung erstellt wird. Innerhalb des Arbeitskreises wird diese Prognose zwar erläutert 

und diskutiert, jedoch nicht infrage gestellt.

Es wird in der Prognose davon ausgegangen, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine zwar zu merk- 

lichen, aber nicht zu dramatischen wirtschaftlichen Folgen in der Bundesrepublik führt. Die Fol- 

gen des Krieges beschränken sich in der Projektion im Wesentlichen auf erhöhte Preise für Ener- 

gieträger und energieintensive Produkte. Die Preiserwartungen werden hierbei aus den jeweili- 

gen Terminmärkten abgeleitet. Insbesondere wird unterstellt, dass keine Probleme bei der Gas- 

versorgung auftreten und somit keine dramatischen Lieferkettenproblematiken auftreten. Wei- 

terhin wird davon ausgegangen, dass keine neuerlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

aufgrund der Corona-Pandemie vorgenommen werden müssen. Auch wird das Arbeitskräftean- 

gebot nicht durch steigende Infektionszahlen in den nicht-geimpften Bevölkerungsgruppen einge- 

schränkt (Quarantäne für Schulkinder und entsprechende Betreuungsaufwände für Eltern). Eine 

Verschärfung der bestehenden Lieferkettenproblematik aufgrund von Corona-Maßnahmen in 

China wird nicht unterstellt. Die von vielen Beobachtern erwartete Zinswende im Euroraum wird 

in der Projektion ebenfalls nicht unterstellt. Die Projektion unterstellt einen nennenswerten kurz- 

fristig einsetzenden Impuls aufgrund einer verstärkten Investitionstätigkeit der öffentlichen

Hand.

Das reale Wachstum fällt in diesem Jahr aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine deutlich geringer 

aus als noch im Januar erwartet (Rückgang von 3,6 % auf 2,2 % Wachstum des realen BIPs). Im Jahr
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2023 ist aufgrund eines starken Anstiegs des Auslastungsgrads des Produktionspotenzials mit einem 

Wachstum von 2,5 % zu rechnen. In den Folgejahren wächst das reale BIP im Rahmen einer weitgehen- 

den Normalauslastung mit Wachstumsraten von 0,8 %.

Gerade steigende Energiepreise, aber auch die anhaltende Baukonjunktur aufgrund niedriger Zinsen, 

führen zu deutlichen Preissteigerungen. Die nominale Entwicklung, also die Entwicklung in jeweiligen 

Preisen, spiegelt dies wider. Das nominale BIP steigt in diesem Jahr voraussichtlich um 6,3 %, im Jahr 

2023 mit leicht abgesenkter Inflation um 5,2 % und in den Folgejahren um jeweils 2,6 %.. Die für die 

Prognose der gewinnabhängigen Steuern relevanten Unternehmens- und Vermögenseinkommen 

(UVE) wachsen mit Raten von 4,5 % in 2022, 7,8 % in 2023 sowie 2,6 % bis 3,0 % in den Jahren 2024 bis 

2026. Bitte verwenden Sie die Daten zur UVE-Entwicklung nur intern.

Der unterstellte starke Inflationsanstieg steht im Einklang mit den Einschätzungen anderer Insti- 

tutionen. Für die Diskussion der Folgen des Inflationsanstiegs für die Entwicklung der Steuerein- 

nahmen ist zentral, dass die Preissteigerungen segmentspezifisch sehr unterschiedlich ausfallen. 

Betroffen sind insbesondere Energieträger bzw. energieintensive Produkte, der Bausektor sowie 

einzelne Grundnahrungsmittel (die aber im Gesamtwarenkorb nur ein geringes Gewicht haben). 

Die Reaktion der Konsumenten auf die Inflation ist im Zusammenhang mit der Sparquote zu se- 

hen: In den letzten beiden Jahren war die Sparquote extrem hoch (mit ca. 15 % grob 5 Prozent- 

punkte über Normalniveau). Nunmehr führt die Inflation zu einer Rückkehr der Sparquote auf 

Normalniveau, sodass das bisherige Konsumverhalten laut Prognose ohne Einschränkungen bei- 

gehalten wird; der nominale Konsum steigt daher deutlich.

Ungewöhnlich große Verschiebungen zwischen verschiedenen Aggregaten – z.B. den Arbeitseinkom- 

men einerseits und den Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) andererseits – werden nicht 

unterstellt. Hervorzuheben ist der Effekt der Erhöhung des Mindestlohns.

Die Projektion der Bundesregierung liegt im unteren Rahmen des sogenannten Prognosespektrums 

(Eckwerte der Prognosen anderer Institutionen wie Wirtschaftsforschungsinstituten, Sachverständi- 

genrat oder Bundesbank) und erscheint in ihren Eckwerten höchst plausibel. Einzelne Punkte der Pro- 

jektion erscheinen allerdings weniger ökonomischen Überlegungen geschuldet. An verschiedenen Stel- 

len ist vielmehr der Versuch zu erkennen, andere Institutionen und deren jeweiligen Entscheidungs- 

räume zu respektieren. Besonders deutlich wird dies bei der unterstellten Zinsentwicklung: Diese lässt 

sich nicht ökonomisch erklären, greift aber Entscheidungen der Europäischen Zentralbank nicht vor 

und betont hierdurch deren Unabhängigkeit.

Allge me ine  Anme rkunge n zu Me thode n de r aktue lle n Ste ue rschätzung

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen musste in seiner aktuellen Sitzung keine besonderen metho- 

dischen Schwierigkeiten bewältigen: Die Corona-Verwerfungen beim Steueraufkommen des letz- 

ten Jahres können relativ gut abgeschätzt werden, sodass eine belastbare Ausgangsbasis für die 

Fortschreibung zur Geltung kommen konnte. Der Angriffskrieg auf die Ukraine führt nur in gerin- 

gem Ausmaß zu sektorspezifischen Verschiebungen, sodass auch hieraus nur in geringem Umfang 

methodische Schwierigkeiten bestehen. Einzelaspekte wie die kaum verlässlich prognostizierbare 

Entwicklung von Kindergeldzahlungen an ukrainische Kinder sind, angesichts der ansonsten in der
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Steuerschätzung bestehenden Unsicherheiten, nicht schwerwiegend. Die Berücksichtigung der 

sektorspezifischen Inflationsraten kann mit der üblichen Schätztechnik erfolgen, die entsprechen- 

den Annahmen in der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurden hinreichend 

genau dargestellt.

Insgesamt kann die mit dieser Schätzung verbundene Unsicherheit bei der Überleitung von der 

unterstellten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in das Steueraufkommen als gering bezeichnet 

werden. Extrem hohe Unsicherheiten bestehen allerdings bei der Projektion der gesamtwirt- 

schaftlichen Entwicklung. Eine gesonderte Herausforderung stellt dieses Jahr die Abschätzung der 

Gewerbesteuerentwicklung vor Ort dar, weil stadtspezifische Sondereffekte der letzten Jahre 

identifiziert und berücksichtigt werden müssen.

Be schlosse ne  und be rücksichtigte  Ste ue rre chtsände runge n

Seit der letzten Steuerschätzung wurden keine Steuerrechtsänderungen mit nennenswerten Auf- 

kommensänderungen beschlossen.

Nicht be schlosse ne , nicht be rücksichtigte , abe r zu e rw arte nde  Ste ue rre chtsände runge n

Für die Haushaltsplanung von enormer Bedeutung sind die bereits absehbaren Steuererleichte- 

rungen. Die nachfolgende Tabelle gibt den derzeitigen Stand der Abschätzungen der wichtigsten 

geplanten Steuerrechtsänderungen wieder. Hierbei ist hervorzuheben, dass viele der Steuerge- 

setze im parlamentarischen Beratungsprozess noch deutliche, auch aufkommenswirksame Ver- 

änderungen erfahren können. Auch ist denkbar, dass die unter hohem Zeitdruck erstellten Quan- 

tifizierungen noch Unschärfen bzw. Revisionsbedarf enthalten können.

Die Tabelle zeigt auch auf, um wieviel Prozentpunkte nach derzeitigem Stand das Aufkommen 

der Gewerbesteuer durch die Gesetzesänderung reduziert werden würde. Für die Anpassung der 

Gewerbesteuerschätzung vor Ort kann daher das unter Berücksichtigung der stadtindividuellen 

Effekte ermittelte Aufkommensniveau (s.u.) um den jeweiligen Prozentsatz gemindert werden.

Ebenfalls sind die Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes nach aktuellem Diskussionsstand 

aufgeführt. Das Steuerentlastungsgesetz wirkt sich bei der Lohnsteuer, der veranlagten Einkom- 

mensteuer und dem Solidaritätszuschlag aus und hat daher Folgen für den Gemeindeanteil an 

der Einkommensteuer. Vereinfachend werden die mit diesem Gesetzentwurf verbundenen Ein- 

nahmeausfälle daher als Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer dargestellt. Eine etwa- 

ige Kompensation der Städte und Gemeinden für den im Steuerentlastungsgesetz enthaltenen 

Kinderbonus bzw. die damit verbundenen Einnahmeausfälle ist in den Werten nicht berücksich- 

tigt.
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Ste ue rminde re innahme n aufgrund ange kündigte r Ste ue re ntlastunge n

(insb. Ste ue re ntlastungsge se tz, ohne  abse hbare  Tarifände runge n be i de r Est):

in Mrd. Euro

Hinweis: Die Gesetzentwürfe und som it die Quantifizierung und die Ebenenaufteilung können sich im  weiteren

Gesetzgebungsprozess ändern, daher gerundete Werte

(außersteuerliche Verschiebungen zw ischen Bund und Ländern aufgrund der Erhöhung der

Regionailiserungsm ittel hier enthalten)

2022 2023 2024 2025 2026

Summe -22 -8 1/ 2 -9 1/ 2 -7 1/ 2 -4

Bund -16 1/ 2 -3 -4 -3 -2

Länder -2 -3 1/ 2 -3 -3 -2

Gemeinden -3 -2 -2 1/ 2 -1 1/ 2 - 1/ 2

hiervon Gewerbesteuer (brutto,

insbesondere Viertes Corona- 

Steuerhilfegesetz) -0,555 -0,945 -1,555 -0,885 0,310

Anteil an Gesamtaufkommen

Gewerbesteuer (brutto) -0,9% -1,5% -2,3% -1,2% 0,4%

Steuerentlastungsgesetz -16,340 -4,670 -4,525 -4,395 -4,375

"Anteil" an Gesamtaufkommen

Einkommensteuer (kleine Unschärfe 

wegen Solidaritätszuschlag) -4,7% -1,3% -1,2% -1,1% -1,0%

Erläute runge n zur Entw icklung e inze lne r Ste ue rarte n (inkl. Hinw e ise n zur stadtindividue lle n

Planung)

Ge w e rbe ste ue r

Wie auch die Körperschaftssteuer wurde die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr dramatisch unter- 

schätzt. Der Schätzfehler bei der Gewerbesteuer betrug nahezu 10 Prozentpunkte. Technische Details 

zu den Ursachen der Fehlschätzung können Sie den Anlagen entnehmen (Auswertung der Gewerbe- 

steuerumfrage I/2022).

Es ist festzuhalten, dass ein Teil des Aufkommens des vergangenen Jahres auf Sondereffekten beruht 

(Nachzahlungen im Jahr 2021 für das Jahr 2020). Aber auch die laufenden Vorauszahlungen haben sich 

solide entwickelt. Die prognostizierte Stagnation des Gewerbesteueraufkommens im aktuellen Jahr 

(genau Rückgang um 0,3 %) erklärt sich daher aus drei Effekten: Aufkommensmindernd wirkt der Weg- 

fall der Sondereffekte, ebenfalls aufkommensmindernd wirkt der Effekt von Steuerrechtsänderungen 

(insbesondere degressive AfA einschließlich 2. CoronaStHG sowie BMF-Schreiben vom 26.02.2021 zur 

IT-AfA). Aufkommenssteigernd wirkt sich die „normale“ Gewinnentwicklung der Unternehmen aus. Für 

das Jahr 2023 wird mit einem Zuwachs von 3,6 % ein Anstieg weitgehend analog zur zurückliegenden 

Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen unterstellt. Die überdurchschnittlichen 

Steigerungsraten in den Jahren 2024 (+6,8 %) sowie 2025 (+5,6 %) sind auch die Folge des Wegfalls der 

Wirkungen der Steuerrechtsänderungen, die in den Jahren 2022 und 2023 massiv aufkommensmin- 

dernd gewirkt haben.
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Für die stadtindividuelle Planung sei Folgendes angemerkt:

Die Gewerbesteuerentwicklung während der Jahre 2020 und 2021 war in den einzelnen Städten 

höchst heterogen. Nunmehr sind allerdings keine besonderen Corona-Effekte zu erwarten, aller- 

dings ist das Jahr 2021 als Ausgangsbasis von Corona-Effekten verzerrt. Für die stadtindividuelle 

Schätzung bieten sich daher zwei verschiedene Vorgehensweisen an.

Eine Möglichkeit besteht in der Wahl des stadtindividuellen Aufkommens des Jahres 2019 als An- 

kerpunkt, auf das dann die bundesweiten Steigerungsraten der Jahre 2020 bis 2022 angewendet 

werden. Das für 2022 erwartete Niveau des Gewerbesteueraufkommens (brutto) liegt 10 % über 

dem Niveau des Jahres 2019. Bitte beachten Sie hierbei, dass aufgrund der abgesenkten Gewer- 

besteuerumlagen nicht mit den Netto-Beträgen gerechnet werden kann.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Bereinigung des Jahres 2021 um die Corona-bedingten 

Sondereffekte, die sich insbesondere in einem weit überdurchschnittlichen Anteil an Zahlungen 

für Vorjahre auswirken. Eine Kürzung dieser Sondereffekte auf einen Normalanteil (hergeleitet 

z.B. aus den Jahren 2017 bis 2019) bietet eine Ausgangsbasis, auf die dann die erwartete wirt- 

schaftliche Entwicklung sowie der Effekt von bereits beschlossenen Steuerrechtsänderungen (Ab- 

senkung um gut 5 Prozentpunkte) angewendet werden kann.

Bei beiden Berechnungsansätzen gilt: Sicherheitsabschläge, noch nicht beschlossenen Steuer- 

rechtsänderungen sowie besondere Gewinneinbrüche großer örtlicher Unternehmen (z.B. ggf. 

Stadtwerke) müssen zusätzlich nach eigener Maßgabe berücksichtigt werden.

Ge me inde ante il an de r Einkomme nste ue r

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verläuft im Wesentlichen in Ab- 

hängigkeit von der Entwicklung der Brutto-Lohn- und Gehaltssumme. Hier sind insbesondere 

Rückgang der Kurzarbeit, die Anhebung des Mindestlohns wobei die zu erwartenden Tarifsteige- 

rungen zu berücksichtigen. Geringe Mindereinnahmen ergeben sich aufgrund der steigenden 

Zahl an Kindergeldkindern (Ukraine-Flüchtlinge). Der progressive Einkommensteuertarif bewirkt, 

dass Steigerungen der Steuerbemessungsgrundlage überproportionale Steigerungen des Aufkom- 

mens zur Folge haben. Bei der veranlagten Einkommensteuer, die insbesondere auf die Gewinne 

von Personengesellschaften entfällt, mussten aufgrund der bereits bekannten Kassenentwicklung 

und der den Zahlungen zugrundeliegenden Zahlungsstruktur größere Korrekturen vorgenommen 

werden. Die verfassungsrechtlich notwendige Anhebung des Grundfreibetrages sowie ggf. eben- 

falls erfolgende Maßnahmen zur Abschwächung der kalten Progression bieten erhebliche Auf- 

kommensrisiken. Die Größenordnung kann für alle Ebenen zusammen bis zu 10 Mrd. Euro p.a. 

betragen.

Grundste ue r

Die Grundsteuer wird vom Arbeitskreis als Fortschreibung der bisherigen Rechtslage geschätzt 

und ausgewiesen. Eine entsprechende Fußnote weist darauf hin, dass angesichts der unklaren 

länderindividuellen Rechtslage und den Aufkommenswirkungen letztlich keine Schätzung auf Ba- 

sis des neuen Rechts möglich ist. Die Beibehaltung des alten Rechts als Schätzgrundlage dient
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dem Ziel, die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen weiterhin mir wenigen Modifikati- 

onen als Grundlage finanzpolitischer Diskussionen verwenden zu können.

Ge me inde ante il an de r Umsatzste ue r

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer war in den vergangenen Jahren aus- 

gesprochen sprunghaft. Ursache hierfür waren verschiedene Ad-hoc-Stützungsmaßnahmen und 

die sog. „Überlaufregelung“ bei der Flüchtlingsfinanzierung. Mit dem deutlichen Rückgang des 

Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 sind sämtliche diesbezüglichen Maßnahmen 

ausgelaufen. Die Steigerungsraten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entsprechen in den 

kommenden Jahren ca. der Hälfte der Steigerung des Umsatzsteueraufkommens insgesamt. Hin- 

tergrund hierfür ist, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus zwei Teilen besteht. Ca. 

eine Hälfte ist ein fixer Betrag, ca. die andere Hälfte ist eine quotale Beteiligung am Umsatzsteu- 

eraufkommen insgesamt.

Sonstige  Ge me inde ste ue rn

Die Projektion der sonstigen Gemeindesteuern dient nicht der stadtindividuellen Einnahmepla- 

nung, da die relevanten Faktoren vor Ort wesentlich besser eingeschätzt werden können. In der 

aktuellen Schätzung war insbesondere zu berücksichtigen, dass viele gewichtige gemeindliche 

Steuereinnahmen nicht mehr direkt von Corona-Schutzmaßnahmen betroffen sind (Übernach- 

tungssteuern, Vergnügungssteuern).

Ve rgle ich mit frühe re n Ste ue rschätzunge n

Mit der Vorlage der neuen Steuerschätzung wird die Corona-Pandemie durch den Ukrainekrieg 
als wesentliche Determinante der Einnahmenentwicklung abgelöst. Erstaunlicherweise hat die

Corona-Pandemie bei den Steuereinnahmen nicht zu einer dauerhaften Niveauabsenkung ge- 

führt, sondern lediglich zu einmaligen Einnahmeausfällen.

We ite re  Hinw e ise

Die nächste Steuerschätzung findet voraussichtlich von Dienstag, dem 25. Oktober bis Donners- 

tag, dem 27. Oktober 2022 statt.

Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung des Deutschen Städtetages, die nahezu zeitgleich 

mit diesem Schreiben auf den Internetseiten des DST zur Verfügung gestellt wird (www.staedte- 

tag.de).

Die HGSt plant, kurzfristig ein Informationsblatt zu erstellen, das an Ratsmitglieder und andere an 

der städtischen Finanzpolitik Interessierte weitergegeben werden kann. Mit diesem Informati- 

onsblatt soll erläutert werden, weshalb die Steuerschätzung nicht 1:1 in die städtischen Haus- 

haltsplanungen umgesetzt werden kann und warum sich trotz steigender nominaler Einnahmen 

nicht automatisch ein vergrößerter kommunaler Handlungsspielraum ergibt.

Bei Rückfragen zu den Ergebnissen der Steuerschätzung und deren Hintergründen stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Stefan Anton

Anlagen
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Tabelle 1 - Gesamtübersicht

 

Steue  i sgesa t  Mio. € . , . , . . . . . .

H gege ü er Vorjahr ‐ , , , , , , ,
 

BIP,  o i al  M d. € . , . , . . . . .

H gege ü er Vorjahr ‐ , , , , , , ,

Volks i ts haftl. Steue uote , , , , , , ,

Verteilu g der Steuerei ah e
 

Bu d  Mio. € . , . , . . . . .

H gege ü er Vorjahr ‐ , , , , , , ,
 

Lä de   Mio. € . , . , . . . . .

H gege ü er Vorjahr ‐ , , , , , , ,
 

Ge ei de   Mio. € . , . , . . . . .

H gege ü er Vorjahr ‐ , , , , , , ,
 

EU  Mio € . , . , . . . . .

H gege ü er Vorjahr , , , , , , ,
 

/  = Ist‐Erge is;  ‐  = S hätzu g

Loh ‐/ era l.Ei ko e steuer:  Bu d/Lä der/Ge ei de =  ,  % /  ,  % /   %

KSt/ . .St. .Ertrag: Bu d/Lä der =  ,  % /  ,  %                                    
A geltu gsteuer auf Zi s‐ u d
Veräußeru gserträge:                  Bu d/Lä der/Ge ei de   =  ,  % /  ,  % /  ,  %                            

Ist

Die S hätzu g des Gru dsteueraufko e s i  de  Jahre    u d   erfolgte auf Basis der  is zu  Jahr   gelte de  
Re htslage, da für ei e S hätzu g  o h kei e hi rei he de  Erke t isse ü er die kü ftige re htli he Ausgestaltu g i  de  
ei zel e  Lä der  u d dere  fi a zielle Aus irku ge  a     orliege . 

a   : Bu d  ,  %; Lä der  ,  %; Ge ei de   ,  % zu‐/a zügli h Fest eträge.

 u d  : Bu d  ora   ,  % für ALV,  o  Rest Bu d  ora   ,  % für RV,  o  Rest  ora   ,  % für Ge ei de , 
o   er lei e de  Rest Bu d/Lä der  ,  % /  ,  % zu‐/a zügli h Fest eträge.

Lä der oh e Ge ei desteuer  der Stadtstaate ;  a h Fi a zausglei h u. Ergä zu gszu eisu ge

Steuer   o  U satz:

S hätzu g
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Tabelle 2 - gemeinschaftliche Steuern; Länder- und Gemeindesteuern

. Ge ei s h. Steue

. .  Mio. € . , . , . . . . .
Loh steuer . , . , . . . . .
era l. Ei ko e steuer . , . , . . . . .
i ht  era l. St.  . Ertrag* . , . , . . . . .

A gSt. a. Zi s‐ u. V.‐ertr. . , . , . . . . .
Körpers haftsteuer . , . , . . . . .
Steuer   o  U satz . , . , . . . . .
dar: U satzsteuer . , . , . . . . .

Ei fuhru satzsteuer . , . , . . . . .

. .  H gege ü e  Vo jah ‐ , , , , , , ,
Loh steuer ‐ , , , , , , ,
era l. Ei ko e steuer ‐ , , ‐ , , , , ,
i ht  era l. St.  . Ertrag* ‐ , , , ‐ , , , ,

A gSt. a. Zi s‐ u. V.‐ertr. , , ‐ , , , , ,
Körpers haftsteuer ‐ , , ‐ , , , , ,
Steuer   o  U satz ‐ , , , , , , ,
dar: U satzsteuer ‐ , , , , , , ,

Ei fuhru satzsteuer ‐ , , , , , , ,

. Lä de steue

. .  Mio. € . , . , . . . . .
Ver öge steuer , ,
Er s haftsteuer . , . , . . . . .
Gru der er steuer . , . , . . . . .
Re ett‐ u. Lotteriesteuer . , . , . . . . .
Feuers hutzsteuer , ,
Biersteuer , ,

. .  H gege ü e  Vo jah , , , , , , ,
Ver öge steuer ‐ ,
Er s haftsteuer , , , , , , ,
Gru der er steuer , , , , , , ,
Re ett‐ u. Lotteriesteuer , , , , , , ,
Feuers hutzsteuer , , , , , , ,
Biersteuer ‐ , , , , ‐ , ‐ , ‐ ,

. Ge ei desteue

. .   Mio. € . , . , . . . . .
Ge er esteuer . , . , . . . . .
Gru dsteuer A , ,
Gru dsteuer B . , . , . . . . .
So stige Ge ei desteuer . , . , . . . . .

. .  H gege ü e  Vo jah ‐ , , , , , , ,
Ge er esteuer ‐ , , ‐ , , , , ,
Gru dsteuer A , , , , , , ,
Gru dsteuer B , , , , , , ,
So stige Ge ei desteuer ‐ , ‐ , , , , , ,

*  oh e A geltu gsteuer auf Zi s‐ u d Veräußeru gserträge

Ist S hätzu g
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Tabelle 3 - Bundessteuern und Zölle

.  Bu dessteue

. .  Mio. € . , . , . . . . .
E ergiesteuer . , . , . . . . .
Ta aksteuer . , . , . . . . .
Alkoholsteuer . , . , . . . . .
Alkopopsteuer , ‐ ,
S hau ei steuer , ,
Z is he erzeug issteuer , ,
Kaffeesteuer . , . , . . . . .
Versi heru gsteuer . , . , . . . . .
Stro steuer . , . , . . . . .
Kraftfahrzeugsteuer . , . , . . . . .
Luft erkehrsteuer , , . . . . .
Ker re stoffsteuer , ,
Solidaritätszus hlag . , . , . . . . .
So stige Bu dessteuer , ,
Paus hal. Ei fuhra ga e , ,

. .  H gege ü e  Vo jah ‐ , ‐ , , , , , ,
E ergiesteuer ‐ , ‐ , , , ‐ , ‐ , ‐ ,
Ta aksteuer , , , , , , ,
Alkoholsteuer , ‐ , , , , , ,
Alkopopsteuer , , , , ,
S hau ei steuer , ‐ , , ‐ , ‐ , ‐ , ‐ ,
Z is he erzeug issteuer , ‐ , ‐ , , , , ,
Kaffeesteuer , ‐ , , , , , ,
Versi heru gsteuer , , , , , , ,
Stro steuer ‐ , , , , , , ,
Kraftfahrzeugsteuer , , , ‐ , ‐ , ‐ , ,
Luft erkehrsteuer ‐ , , , , , , ,
Ker re stoffsteuer

Solidaritätszus hlag ‐ , ‐ , , , , , ,
So stige Bu dessteuer , ‐ ,
Paus hal. Ei fuhra ga e ‐ , , , , , , ,

.  Zölle  Mio. € . , . , . . . . .
H gege ü e  Vo jah ‐ , , , , , , ,

Ist S hätzu g
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Tabelle 4 - Steuereinnahmen des Bundes

Bu d   Mio. €
A teil Loh steuer . , . , . . . . .
A teil  era l. ESt . , . , . . . . .
A teil  .  era l. St.  . Ertrag* . , . , . . . . .
A teil A gSt. a. Zi s‐ u. V.‐ertr. . , . , . . . . .
A teil Körpers haftsteuer . , . , . . . . .
A teil Steuer   o  U satz . , . , . . . . .
dar.: U satzsteuer . , . , . . . . .

Ei fuhru satzsteuer . , . , . . . . .
Ge er esteueru lage . , . , . . . . .
Bu dessteuer . , . , . . . . .

Steue ei ah e  des Bu des  o  
EU/FDE/LFA . , . , . . . . .

EU‐Fi a zieru g ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
da o : 

EU‐MWSt‐Eige ittel ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
EU‐BNE‐Eige ittel ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
EU‐Ku ststoff‐Eige ittel , , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .

Regio alisieru gs ittel ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .

Ergä zu gszu eisu ge   LFA ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .

Ko pe satio  Kfz‐Steuer ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
Ko solidieru gshilfe / 
Sa ieru gshilfe ** ‐ . , ‐ , ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Steue ei ah e  des Bu des . , . , . . . . .

Bu d   H gg. Vo jah

A teil Loh steuer ‐ , , , , , , ,
A teil  era l. ESt ‐ , , ‐ , , , , ,
A teil  .  era l. St.  . Ertrag* ‐ , , , ‐ , , , ,
A teil A gSt. a. Zi s‐ u. V.‐ertr. , , ‐ , , , , ,
A teil Körpers haftsteuer ‐ , , ‐ , , , , ,
A teil Steuer   o  U satz ‐ , , , , , , ,
dar.: U satzsteuer ‐ , , , , , , ,

Ei fuhru satzsteuer ‐ , , , , , , ,
Ge er esteueru lage ‐ , , , , , , ,
Bu dessteuer ‐ , ‐ , , , , , ,

Steue ei ah e  des Bu des  o  
EU/FDE/LFA ‐ , , , , , , ,

EU‐Fi a zieru g , , , , , , ,
da o : 

EU‐MWSt‐Eige ittel ‐ , , , , , , ,
EU‐BNE‐Eige ittel , , , ‐ , , , ,
EU‐Ku ststoff‐Eige ittel ‐ , , , ‐ ,

Regio alisieru gs ittel , ‐ , , , ‐ , , ,
Ergä zu gszu eisu ge   LFA , , , , , , ,
Ko pe satio  Kfz‐Steuer , , , , , , ,
Ko solidieru gshilfe / 
Sa ieru gshilfe ** , ‐ , , , , , ,

Steue ei ah e  des Bu des ‐ , , , , , , ,

*  oh e A geltu gsteuer auf Zi s‐ u d Veräußeru gserträge
** Ko solidieru gshilfe : Betrag  or ehaltli h der E ts heidu g des Sta ilitätsrates ge . §   A s.   Ko sHilfG; a    Sa ieru gshilfe  

Ist S hätzu g
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Tabelle 5 - EU, FDE, Finanzausgleich

Eige e Ei ah e  de  EU
Mio. €
Fi a zieru g aus de  Steuer‐
ei ah e  des Bu des:

EU‐MWSt‐Eige ittel . , . , . . . . .
EU‐BNE‐Eige ittel . , . , . . . . .
EU‐Ku ststoff‐Eige ittel , , . . . . .

Zölle . , . , . . . . .

EU‐Eige ittel i sgesa t . , . , . . . . .
H gege ü er Vorjahr , , , , , , ,

Fo ds "Deuts he Ei heit"
Mio. €
Beteiligu g der Ge ei de  West 
ü er erhöhte 
Ge er esteueru lage

, ‐ ,

Lä de fi a zausglei h
Mio. €
Bu desergä zu gszu eisu ge . , . , . . . . .
da o

So der‐BEZ pol. Führu g , ,

So der‐BEZ teilu gs edi gte 
So derlaste , ,

So der‐BEZ für Koste  strukt. 
Ar .losigkeit  eue BL , ,

So der‐BEZ ko u ale 
Ei ah e . , . , . . . . .

So der‐BEZ 
Fors hu gsförderu g , ,

Allge ei e BEZ . , . , . . . . .

Beteiligu g der Ge ei de  West 
a  der Neuord u g des 
Fi a zausglei hs ü er erhöhte 
Ge er esteueru lage

, ‐ ,

Regio alisie u gs ittel a  die 
Lä de   Mio. € . , . , . , . , . , . , . ,

fi a zielle Ko pe satio  a  
Lä de   ege  de  Ü e t a‐
gu g de  Kfz‐Steue   Mio. €

. , . , . . . . .

Ko solidie u gshilfe / 
Sa ie u gshilfe   Mio. € * . , ,

* Ko solidieru gshilfe : Betrag  or ehaltli h der E ts heidu g des Sta ilitätsrates ge . §   A s.   Ko sHilfG; a    Sa ieru gshilfe  

Ist S hätzu g
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Tabelle 6 - Steuereinnahmen der Länder

Lä de   Mio. €
A teil Loh steuer . , . , . . . . .
A teil  era l. ESt . , . , . . . . .

A teil LSt / ESt zusa e . , . , . . . . .
A teil  .  era l. St.  . Ertrag . , . , . . . . .
A t. A gSt. Zi s‐ u. V.‐ertr. . , . , . . . . .
A teil Körpers haftsteuer . , . , . . . . .
A teil Steuer   o  U satz . , . , . . . . .
Ge er esteueru lage . , . , . . . . .
Lä dersteuer . , . , . . . . .

Steue ei ah e  de  Lä de   o  
FDE/BEZ u. Fi a zausgl. . , . , . . . . .

Fo ds "Deuts he Ei heit" , ‐ ,

E höhte Ge St‐U lage fü  
Neuo d u g Fi a zausgl.  , ‐ ,

Regio alisieru gs ittel . , . , . . . . .

Bu desergä zu gs‐zu eisu ge . , . , . . . . .

Ko pe satio  Kfz‐Steuer . , . , . . . . .

Ko solidieru gshilfe / 
Sa ieru gshilfe * . , ,

Steue ei ah e  de  Lä de . , . , . . . . .

Lä de   H gg. Vo jah
A teil Loh steuer ‐ , , , , , , ,
A teil  era l. ESt ‐ , , ‐ , , , , ,

A teil LSt / ESt zusa e ‐ , , , , , , ,
A teil  .  era l. St.  . Ertrag ‐ , , , ‐ , , , ,
A t. A gSt. Zi s‐ u. V.‐ertr. , , ‐ , , , , ,
A teil Körpers haftsteuer ‐ , , ‐ , , , , ,
A teil Steuer   o  U satz , , , , , , ,
Ge er esteueru lage ‐ , , , , , , ,
Lä dersteuer , , , , , , ,

Steue ei ah e  de  Lä de   o  
FDE/BEZ u. Fi a zausgl. ‐ , , , , , , ,

Fo ds "Deuts he Ei heit" ‐ ,

E höhte Ge St‐U lage fü  
Neuo d u g Fi a z‐ausglei h ‐ ,

Regio alisieru gs ittel , ‐ , , , ‐ , , ,

Bu desergä zu gs‐zu eisu ge , , , , , , ,

Ko pe satio  Kfz‐Steuer , , , , , , ,

Ko solidieru gshilfe / 
Sa ieru gshilfe * , ‐ , , , , , ,

Steue ei ah e  de  Lä de ‐ , , , , , , ,

* Ko solidieru gshilfe : Betrag  or ehaltli h der E ts heidu g des Sta ilitätsrates ge . §   A s.   Ko sHilfG; a    Sa ieru gshilfe  

Ist S hätzu g
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Tabelle 7 - Steuereinnahmen der Gemeinden

Ge ei de   Mio. €
A teil Loh steuer . , . , . . . . .
A teil  era l. ESt . , . , . . . . .

A teil LSt / ESt zusa e . , . , . . . . .
A t. A gSt. Zi s‐ u. V.‐ertr. , . , . . . . .
Ge ei dea teil ESt . , . , . . . . .
Ge er esteuer  rutto . , . , . . . . .

‐ Ge er esteueru lage ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
Ge ei desteuer . , . , . . . . .

Steue ei . de  Ge ei de  o  FDE 
u. Fi a zausgl. . , . , . . . . .

Ge ei dea teil St U . , . , . . . . .
Erhöhte Ge St‐U lage Fo ds 
"Deuts he Ei heit" ‐ , ,

Erh. Ge St‐U l. für Neu‐
ord u g Fi a zausglei h ‐ , ,

Steue ei ah e  de  Ge ei de . , . , . . . . .

Ge ei de
H gg. Vo jah

A teil Loh steuer ‐ , , , , , , ,
A teil  era l. ESt ‐ , , ‐ , , , , ,

A teil LSt / ESt zusa e ‐ , , , , , , ,
A t. A gSt. Zi s‐ u. V.‐ertr. , , ‐ , , , , ,
Ge ei dea teil ESt ‐ , , , , , , ,
Ge er esteuer  rutto ‐ , , ‐ , , , , ,

‐ Ge er esteueru lage ‐ , , , , , , ,
Ge ei desteuer ‐ , , , , , , ,

Steue ei . de  Ge ei de  o  FDE 
u. Fi a zausgl. ‐ , , , , , , ,

Ge ei dea teil St U , , ‐ , , , , ,
Erhöhte Ge St‐U lage Fo ds 
"Deuts he Ei heit" ‐ ,

Erh. Ge St‐U l. für Neu‐
ord u g Fi a zausglei h ‐ ,

Steue ei ah e  de  Ge ei de ‐ , , , , , , ,

Ist S hätzu g
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Tabelle 8.1 - nachrichtliche Angaben

. Ge ei s h. Steue

. .  Mio. €
Loh steuer  rutto . , . , . . . . .

‐ Ki dergeld ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
‐ Alters orsorgezulage ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .

Loh steuer Kasse . , . , . . . . .

era l. ESt  rutto . , . , . . . . .
‐ Erstattu ge  a  Ar eit . ‐ . , ‐ . , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
‐ Eige hei zulage ‐ , ‐ ,
‐ I estitio szulage , ,
‐ Fors hu gszulage , ‐ , ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ Erstattu ge  BZSt , ‐ ,

era l. ESt Kasse . , . , . . . . .

Korpers haftsteuer  rutto . , . , . . . . .
‐ I estitio szulage zur KSt , ,
‐ Fors hu gszulage zur KSt , ‐ , ‐ ‐ ‐ . ‐ . ‐ .
‐ Erstattu ge  BZSt , ,

Körpers haftsteuer Kasse . , . , . . . . .

i ht  era l. St.  . Ertrag  rutto . , . , . . . . .
‐ Erstattu ge  BZSt ‐ . , ‐ , ‐ . ‐ . ‐ . ‐ . ‐ .
i ht  era l. St.  . Ertrag Kasse . , . , . . . . .

. .  H gege ü e  Vo jah
Loh steuer  rutto ‐ , , , , , , ,

‐ Ki dergeld , , ‐ , , , , ,
‐ Alters orsorgezulage ‐ , ‐ , , , , , ,

Loh steuer Kasse ‐ , , , , , , ,

era l. ESt  rutto ‐ , , ‐ , , , , ,
‐ Erstattu ge  a  Ar eit . ‐ , ‐ , , , , , ,
‐ Eige hei zulage ‐ , ‐ , ‐ ,
‐ I estitio szulage

‐ Fors hu gszulage , , , , ,
‐ Erstattu ge  BZSt ‐ ,

era l. ESt Kasse ‐ , , ‐ , , , , ,

Korpers haftsteuer  rutto ‐ , , , , , , ,
‐ I estitio szulage zur KSt

‐ Fors hu gszulage zur KSt , , , , ,
‐ Erstattu ge  BZSt

Körpers haftsteuer Kasse ‐ , , ‐ , , , , ,

i ht  era l. St.  . Ertrag  rutto ‐ , , , ‐ , , , ,
‐ Erstattu ge  BZSt , ‐ , , ‐ , , , ,
i ht  era l. St.  . Ertrag Kasse ‐ , , , ‐ , , , ,

Ist S hätzu g
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Tabelle 8.2 - nachrichtliche Angaben (Fortsetzung)

. Bu dessteue

. .   Mio. €
Solidaritätszus hlag zur …

‐ Loh steuer . , . , . . . . .
‐  era l. Ei ko e steuer . , . , . . . . .
‐ A gSt. a. Zi s‐ u. Veräuß.‐ertr. , ,
‐  i ht  era l. Steuer   . Ertrag . , . , . . . . .
‐ Körpers haftsteuer . , . , . . . . .

E ergieSt  Mio. €  auf …
‐ a dere Heizstoffe als Erdgas . , , . .
‐ Erdgas als Heizstoff . , . , . . . . .
‐ So stige . , . , . . . . .

. .  H gege ü e  Vo jah
Solidaritätszus hlag zur …

‐ Loh steuer ‐ , ‐ , ‐ , , , , ,
‐  era l. Ei ko e steuer ‐ , ‐ , , , , , ,
‐ A gSt. a. Zi s‐ u. Veräuß.‐ertr. , , ‐ , , , , ,
‐  i ht  era l. Steuer   . Ertrag ‐ , , , ‐ , , , ,
‐ Körpers haftsteuer ‐ , , , , , , ,

E ergieSt auf …
‐ a dere Heizstoffe als Erdgas , ‐ , , ‐ , ‐ , ‐ , ‐ ,
‐ Erdgas als Heizstoff ‐ , , , ‐ , ‐ , ‐ , ‐ ,
‐ So stige ‐ , ‐ , , , ‐ , ‐ , ‐ ,

. Lä de steue

. .  Mio. €
Re ett‐ u. Lotteriesteuer . , . , . . . . .

RuL oh e O li esteuer . , . , . . . . .

Sport ette steuer , ,

O li e‐Pokersteuer , ,

irtuelle Auto ate steuer , ,

. .  H gege ü e  Vo jah
Re ett‐ u. Lotteriesteuer , , , , , , ,

RuL oh e Sport ette steuer , , ‐ , , , , ,

Sport ette steuer ‐ , , ‐ , , , , ,

O li e‐Pokersteuer , , , , ,

irtuelle Auto ate steuer , , , , ,

. Ge ei desteue

. .   Mio. €
Ge er esteuer  etto . , . , . . . . .

. .  H gege ü e  Vo jah
Ge er esteuer  etto ‐ , , ‐ , , , , ,

Ist S hätzu g
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Steigende Steuereinnahmen –  

aber Inflation und steigende Kosten fressen Zugewinne auf  

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erwartet für die Städte und Gemeinden eine 

Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den 

Bund werden Einnahmesteigerungen von 10,1 Prozent erwartet, für die Länder 

Steigerungen in Höhe von 5,6 Prozent.  

Zu den Ergebnissen der heutigen Steuerschätzung sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Städtetages: 

„Die Steuereinnahmen entwickeln sich weiterhin stabil – trotz der Folgen des 

russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte 

Nachricht ist aber: Das prognostizierte Mehr an Steuereinnahmen steht nur auf dem 

Papier. Der Bund erwartet eine Inflationsrate von 6,1 Prozent für 2022. Gerade in den 

für Kommunen zentralen Bereichen wie der Bauwirtschaft oder der Energie liegen die 

Preissteigerungen noch deutlich höher. Die Inflation und steigende Kosten fressen die 

Zugewinne geradezu auf. Daher sinken real im Jahr 2022 die Steuereinnahmen der 

Städte und Gemeinden – anders als beim Bund.“  

Die vorliegende Steuerschätzung birgt zudem deutlich mehr Risiken als Chancen. So ist 

in der Schätzung beispielsweise nicht berücksichtigt, dass es zu Lieferunterbrechungen 

beim Erdgas kommen könnte. Auch denkbare weitere Lieferkettenproblematiken 

aufgrund der Corona-Lage in China sind nicht einkalkuliert.  

Zentrale Ergebnisse der Steuerschätzung für die Städte und Gemeinden

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden im 

Jahr 2022 Steuereinnahmen in Höhe von 127,4 Milliarden Euro und im Jahr 2023 dann 

133 Milliarden Euro. Damit werden die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden 

2022 um 1,2 Milliarden Euro über dem Vorjahreswert liegen. Für 2022 werden 4,9 

Milliarden Euro mehr prognostiziert als bei der letzten Steuerschätzung im November 

2021 angenommen.  
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Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen 

wird 2022 voraussichtlich bei 61 Milliarden Euro liegen. Im Vergleich zum Vorjahr 

werden in der Summe wenig Veränderungen eintreten. 

Weil der Vorjahreswert stark von Nachzahlungen für das Corona-Jahr 2020 geprägt 

war und diese von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich ausgefallen sind, werden auch 

die Änderungsraten in den einzelnen Städten sehr unterschiedlich ausfallen. Hinzu 

kommt: Viele absehbare, aber noch nicht beschlossene Gesetzesänderungen – wie z.B. 

das Steuerentlastungsgesetz und verfassungsrechtlich zwingende Anhebungen des 

Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer aufgrund der Inflation – sind in der 

Steuerschätzung nicht berücksichtigt.  

Der Deutsche Städtetag wirkt für die Kommunen an der Steuerschätzung mit. 



Ergebnis der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen"
vom 10. bis 12. Mai 2022 in Berlin / Video

 Anlage 1 zu Pressemitteilung 15

Ist Schätzu g Schätzu g Schätzu g Schätzu g Schätzu g

.  Bu d    
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Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung Mai 2022 vom Ergebnis der Steuerschätzung 
November 2021

(Beträge in Mrd. €)

 Anlage 2 zu Pressemitteilung 15
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